
„Wir danken dem Gericht 
für die zügige Beratung und 
begrüßen die eindeutige 
Entscheidung zur Gewähr-
leistung der Rundfunkfrei-
heit. Der Beschluss steht 
in Kontinuität mit der be-
währten Rechtsprechung 
der vergangenen Jahrzehnte. 

Die Festsetzung des Rund-
funkbeitrags muss frei von 
politischen Interessen erfol-
gen. Die Entscheidung ver-
setzt uns in die Lage, in den 
kommenden Jahren weiter 
das bestmögliche Programm 
für die Menschen zu ma-
chen. Unabhängig davon 
werden wir die laufende 
Diskussion um die Reform 
des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags weiter konstruktiv 
begleiten und mitgestalten.“
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Bundesverfassungsgericht: Sachsen-Anhalt darf Rundfunkbeitrag nicht blockieren

Der I. Senat des Bundesver-
fassungsgerichts in Karls-
ruhe hat den „gordischen 
Knoten“ in der Debatte um 
die Erhöhung des Rund-
funkbeitrags durchschla-
gen und der Regierung des 
Bundeslandes Sachsen-
Anhalt ob seiner Blocka-
de-Haltung die Leviten ge-
lesen. Der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts 
hat entschieden, dass das 
Land Sachsen-Anhalt durch 
das Unterlassen seiner Zu-
stimmung zum Ersten Me-
dienänderungsstaatsvertrag 
die Rundfunkfreiheit der 
öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten aus Artikel 5 
Abs. 1 Satz 2 GG verletzt 
hat (Beschluss vom 20. Juli 
2021 – Az.: 1 BvR 2756/20, 
1 BvR 2775/20 und 1 BvR 
2775/29). 

Die Bestimmungen des Ar-
tikel 1 des Ersten Medien-
änderungsstaatsvertrags – 
mit der darin vorgesehenen 
Anpassung des Rundfunk-
beitrags – gelten damit vor-
läufig mit Wirkung vom 20. 
Juli 2021 bis zum Inkraft-
treten einer staatsvertrag-
lichen Neuregelung über die 
funktionsgerechte Finanzie-
rung von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio. Faktisch 
bedeutet das, dass die ge-
plante und von diversen In-
stanzen ermittelte Erhöhung 
des Rundfunkbeitrags um 
86 Cent von 17,50 Euro auf 
künftig 18,36 Euro durchge-
zogen werden kann. 

Gegen die Blockade-Hal-
tung der Regierung um Mi-
nisterpräsident Dr. Reiner 
Haseloff hatten ARD, ZDF 

und Deutschlandradio Ver-
fassungsbeschwerde einge-
reicht. Die im Zusammen-
hang mit dem Beschluss am 
4. August 2021 veröffent-
lichten Erwägungen lesen 
sich wie eine Lehrstunde zum 
Demokratie- und Medien-
Verständnis. 

In der föderalen Verant-
wortungsgemeinschaft zur 
kooperativen Sicherstel-
lung der Rundfunkfinan-
zierung besteht damit eine 
konkrete verfassungsrecht-
liche Handlungspflicht 
jedes einzelnen Landes. 
Den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten steht 
ein grundrechtlicher Finan-
zierungsanspruch zu. Die 
Erfüllung dieses Anspruchs 
obliegt der Ländergesamt-
heit als föderaler Verantwor-
tungsgemeinschaft, wobei 
jedes Land Mitverantwor-
tungsträger ist. Die Rund-
funkfreiheit dient der freien, 
individuellen und öffentli-
chen Meinungsbildung.

In den weiteren Ausfüh-
rungen sorgen Passagen wie 
„Grundsätze von Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit“ 
aber auch dafür, dass kein 
genereller Freibrief ausge-
stellt worden ist. (ps)

Die Verfassungsrichter haben der Erhöhung des Rundfunk-
beitrags grünes Licht gegeben © BVerfG | Stephan Baumann

ARD-Vorsitzender und WDR- 
Intendant Tom Buhrow
© WDR | Annika Fußwinkel

Fortsetzung auf Seite 4:

Dr. Thomas Bellut, ZDF-Intendant
Stefan Raue, Deutschlandradio-Intendant

Dr. Carsten Brosda, Kultur-Senator der Stadt Hamburg
Annette Kümmel, Vorstandsvorsitzende des VAUNET
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
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in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Wortverbindungen, Abwandlungen und Schriftarten für elektronische und 
digitale Medien und Netzwerke, für Online- und Offline-Dienste sowie für 
sonstige Online-Medien, Internet-Seiten und Apps.

Presse Fachverlag GmbH & Co. KG 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Schatzjäger – Die Suche meines Lebens

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Offline- und Online-Dienste sowie Online-
medien und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke.

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München

Ihre Idee? Ihr Titel!

Kreative Ideen brauchen Schutz!

www.titelschutzanzeiger.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Privileg

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Weltverständnis:
 Gott – Urknall – Menschenwürde

in allen denkbaren Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Darstellungen, Unterti-
teln in bzw. für alle Medien, insbesondere Druckereierzeugnisse, Tonträger, 
Bild-/Tonträger, Hörfunk, Fernsehen, Unterhaltungsveranstaltungen, digi-
tale Datenträger, elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwen-
dungen (Online- und Offline-Dienste) und sonstige Online-Medien sowie 
Softwareerzeugnisse.

Dr. Rudolf Weng 
Eisenbahnstraße 32, 77815 Brühl

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sixxtrologie

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Der Rufer aus der Wüste

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und für alle Medien, insbe-
sondere Druckerzeugnisse, Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art 
sowie elektronische und digitale Online- und Offline-Medien.

BRANDT & NERN PATENTANWÄLTE 
Kekuléstraße 2-4, 12489 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Raus mit euch

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-i, DVD, Offline- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Backstage Brunch by Giovanni Zarrella
MIXTALK

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Neben der Spur ist auch ein Weg

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

Odeon Fiction GmbH 
Taunusstraße 21-23, 80807 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Libellenstaub

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, elektronische Medien (ein-
schließlich Multimeida-Anwendungen, Online- und Offline-Dienste und E-
Books), Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und Bild-, Ton- und 
Datenträger aller Art.

Rechtsanwälte Heissner & Struck Partnerschaft mbB 
Hudtwalckerstraße 11, 22299 Hamburg
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 „Der klare Beschluss der 
Karlsruher Richter bestätigt 
und stärkt die Unabhängig-
keit des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks. Damit 
kann das ZDF für die kom-
menden Jahre verlässlich 
planen und dem Publikum 
weiter ein hochwertiges Pro-
gramm bieten.“

ZDF-Intendant Dr. Thomas 
Bellut © ZDF | Markus Hinze

„Das Urteil ist eine deutliche 
Klatsche für all diejenigen, 
die den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk zum Spiel-
ball politischer Interessen 
gemacht haben. Das Gericht 
stellt in aller Deutlichkeit 
klar, dass wir einen starken 
und unabhängigen öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk 
brauchen. Das freut mich 
sehr und stärkt den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk 
nachhaltig. Gleichzeitig 
sehe ich die Entscheidung 
aber auch als Auftrag an die 
Ländergemeinschaft, die 
Modernisierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks 
weiter voranzutreiben und 
den Weg zu einer zukunfts-
festen Reform zu ebnen. Die 
Vorschläge hierzu liegen 
auf dem Tisch. Hier gilt es 
einerseits, den Auftrag der 
Anstalten zu modernisieren 
und auch die Beauftragung 
der Programme zu flexibi-
lisieren, das bedeutet mehr 
Verantwortung in die Hände 
der Programmschaffenden 
zu legen.“

Dr. Carsten Brosda ist Sena-
tor für Kultur und Medien in 
Hamburg © Bertold Fabricius

„Die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts er-
möglicht den Ländern nun 
ein zügiges weiteres Vorge-
hen für die Auftrags- und 
Strukturreform des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks. 

Dieser Gestaltungsauftrag 
umfasst auch die Identifika-
tion weiterer Einsparpoten-
ziale und sollte das duale 
Rundfunksystem mit seiner 
Pluralität und Meinungsbil-
dungsrelevanz als Ganzes 
in den Blick nehmen. Beide 
Säulen, öffentlich-rechtliche 
als auch private Medien, 
stehen gemeinsam für ein 
Medienangebot, das eine 
demokratische, diverse und 
inklusive Gesellschaft be-
fördert. Die wirtschaftlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten 
des privaten Rundfunks gilt 
es für einen fairen Wettbe-
werb im Blick zu behalten.“

VAUNET-Vors t andsvor-
sitzende Annette Kümmel  
© ProSiebenSat.1 Media SE

„Das Urteil ist eine weitere 
bedeutende Entscheidung 
für die Rundfunkfreiheit in 
unserem Land. Das Bun-
desverfassungsgericht hat 
in beeindruckender Deut-
lichkeit den Wert eines 
staatsfern organisierten 
öffentlich-rechtlichen Rund-
funks betont. Medienpo-
litische Erwägungen und 
Finanzierungsfragen dürfen 
nicht verknüpft werden, 
die Auftragsdiskussion der 
Länder und Sender ist da-
von unabhängig zu führen. 
Dass die Richterinnen und 

Richter erneut die wachsen-
de Bedeutung der öffent-
lich-rechtlichen Sender für 
authentische und sorgfältig 
recherchierte Informationen 
hervorheben, ist Bestätigung 
und Anspruch zugleich.

Für Deutschlandradio und 
unsere auch in der Pande-
mie so engagierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
bedeutet der Urteilsspruch 
endlich Planungssicherheit. 
Aus dem Rundfunkbeitrag 
erhält Deutschlandradio bis-
her 50 Cent, zunächst wer-
den es vier Cent mehr sein. 
Mit Blick auf die allgemei-
ne Kostenentwicklung wer-
den wir damit auch künftig 
weiter einen strikten Kurs 
von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit verfolgen, um 
mit unserem Angebot trotz-
dem bestmöglich nicht nur 
im Radio, sondern auch in 
der digitalen Welt sichtbar 
zu sein.“

Deutschlandradio-Intendant 
Stefan Raue   © C. Kruppa
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